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Karteninhalt
Dargestellt wird der Anteil der Wienerinnen und Wiener, die sehr
gerne in ihrem Wohngebiet leben (1= sehr gerne, 2 = gerne, 3 =
nicht so gerne).                                               

Datenbasis
Sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung II (2013). Im Rahmen
dieser großangelegten Bevölkerungsbefragung wurden 8.400 Wie-
nerinnen und Wiener befragt.                                                          

Bezirksteile
Die Bezirksteil-Typologie, die der Karte zugrunde liegt, wurde durch
Zusammenfassung von Zählbezirken des RBW unter Einhaltung
der Bezirksgrenzen erstellt. Die Zahl der Befragten liegt in allen 91Level 1, 2 und 3 unter dem DurchschnittBezirksteilen bei mindestens 50. Weitere Differenzierungen (etwa
nach Geschlecht) sind auf dieser Aggregationsebene nicht mehr
möglich.                                                                                        

Signifikante Unterschiede
Im Allgemeinen lässt sich sagen: Die Zufriedenheit variiert statis-
tisch signifikant nach Bezirksteilen (p < 0,001). Große farbliche Un-
terschiede zwischen spezifisichen Bezirksteilen sind in der Regel
ebenfalls signifikant; kleine Unterschiede hingegen nicht. Genaue
Aussagen hierzu lassen sich aus Abb. 1 im Anhang ableiten.        
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